
  
  

Fragebogen 
Freiwillige Angaben zur jugendschutzrechtlichen Beurteilung  

einer Veranstaltung durch das Kreisjugendamt Passau 

Veranstaltung/Ort: 

(genaue Ortsangabe, Gebäude, Anschrift) 

Datum/Zeit der Veranstaltung: am____________________ von _______________ Uhr bis ____________ Uhr 

Name: Veranstalter: 

Anschrift: 

Tel. Nr.: 

E-Mail-Adresse: 

O ja O nein Veranstalter ist anerkannter Träger der Jugendhilfe? 

Art u. Zweck der Veranstaltung: 

Erstmalige Veranstaltung: 

Verantwortliche(r) Ansprechpartner während der Veranstaltung: 

Name: 

Anschrift: 

Tel. Nr. während der Veranstaltung: 

Name: Hausrechtsinhaber: 

Ordnungsdienst: 

Anschrift: 

Tel. Nr. während der Veranstaltung: 

Name/Firma: 

Anschrift: Hinweis: 

Tel. Nr. während der Veranstaltung: 

Anzahl Ordner: 

Für jede Veranstaltung ist individuell zu prüfen, ob und 

wie viele Ordner notwendig sind. 

Es liegt zunächst in der Verantwortung des 

Veranstalters darüber zu entscheiden ob und wie viele 

Ordner für diese Veranstaltung benötigt werden. 

Als Orientierungsgröße werden ca. 3 Ordner pro 100 

Gäste vorgeschlagen (siehe bitte Nr. 7.2.2 der Bay. 

Vollzugshinweise zum Jugendschutzgesetz 

(=VJuSchG)). 

 

 

 

 

 

Zusammensetzung: 

Aufgaben: 

Kennzeichnung: 

 

O nein 

 

O nein 

 

O nein 

 

 

Besonderheiten der Veranstaltung : 

(Musikband, Showeinlagen - 

ggf. Beiblatt verwenden) 

O ja 

 

O ja 

 

O ja 

 

Genehmigungen/Anzeigen: Anzeige nach LStVG? 

 

Verkehrsrechtliche Anordnung? 
 

Behördliche Auflagen? 

O ja O nein 

Landratsamt Passau 

SG35 - Kreisjugendamt, Jugendschutz- 

Passauer Straße 39 

94121 Salzweg 

E-Mail: jugendschutz@landkreis-passau.de 

Tel: 0851 / 397 - 3604 

mailto:jugendschutz@landkreis-passau.de


  

 

Anzahl: Besucher: 

angesprochene Zielgruppe: 

ausgeschlossene Personen/Gruppen: 

Gibt es eine Altersbeschränkung? Zutritt O unter 16 J. O ab 16 J. O ab 18 J. 

Verhaltensprognose: 

O ja O nein Teilnahme politischer/gesellschaftlicher Persönlichkeiten: 

nämlich: 

O ja 

O ja 

O nein 

O nein 

Wird eine Erziehungsbeauftragung anerkannt? 

Gibt es spezielle Angebote für Jugendliche? (Jugenddisco, Karaoke, Wettbewerbe) 

Wenn ja, welche? (ggf. Beiblatt): 

O ja 

O ja 

O nein 

O nein 

Musikalische Darbietung? 

O DJ / O Live-Gruppe Name: 

Wird ein verbilligter Alkoholkonsum beworben, z.B. Happy Hour? 

(Getränkepreisliste bitte als Anlage beigeben) 

O ja O nein 

Findet Barbetrieb statt? 

Ist der Barbereich vom übrigen Veranstaltungsbereich abgetrennt? 

O O ja nein 

Jugendschutzbeauftragte(r): Name: 

Anschrift: 

Tel. Nr. während der Veranstaltung: 

O ja 

O ja 

O nein 

O nein 

Einlass-/Zugangskontrolle: 

Anzahl eingesetztes Personal: 

Alterskennzeichnung Besucher: 

(Vordrucke bei der Gemeinde oder dem 
Kreisjugendamt erhältlich) 

nämlich: 

O ja 

O ja 

O nein 

O nein 

Räumlichkeiten: 

 

Raucherraum? 

Lautsprecheranlage? 

O ja 

O ja 

O ja 

 

 

O nein 

O nein 

O nein 

 

Organisation der sicheren Heimfahrt - insbesondere für minderjährige Hilfebedürftige? 

Eigener Parkplatz vorhanden? 

Überwachung? 

Die für die beantragte Veranstaltung einschlägigen Jugendschutzbestimmungen müssen jedem Mitarbeiter bekannt 

sein. Auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben wird hingewiesen. Der Jugendschutzbeauftragte darf nicht 

Veranstalter, Verantwortlicher, Schank- bzw. Bedienungspersonal, Kassen- oder Ordnungspersonal sein. Er muss 

volljährig, zuverlässig, ständig erreichbar und während der Veranstaltung nüchtern sein. 

Vollständig ausgefüllter Fragebogen bitte rechtzeitig zurück an: (auch per E-Mail möglich) 

Landratsamt Passau      E-Mail: 
SG35 - Kreisjugendamt, Jugendschutz -   jugendschutz@landkreis-passau.de 

Passauer Straße 39 

94121 Salzweg 

Wird das Barpersonal schriftlich und mündlich mit Unterschrift belehrt? 

(ggf. Beiblatt verwenden) 

Besteht das Barpersonal aus freiwilligen Helfern? O ja 

O ja 

O nein 

O nein 

Parkflächen: 

Beleuchtung? O ja O nein 

=> Die Veranlassung von Hilfe bei Gefährdungssituation des Minderjährigen liegt ebenso beim Veranstalter! <= 

Für jede Veranstaltung ist zu prüfen ob ein 

Jugendschutzbeauftragter eingesetzt 
werden soll (siehe bitte Nr. 7.2.1 der Bay. 
Vollzugshinweise zum 

Jugendschutzgesetz (VJuSchG)). 


